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6. DAS BANNALPWERK IN BETRIEB

6.1. Betriebsaufnahme am i. Juli 1937

Ende Mai bemängelte der Unterwaldner, daß «noch kein
Bezüger von elektr. Licht und Kraft» wisse, wieviel er ab Juli 1937
zu bezahlen habe. Alles werde «im Dunkeln gehalten»1. Als
dann Mitte Juni die Vorschläge der Baukommission bekannt wurden,
benützte alt Landschreiber Odermatt die Gelegenheit, um den Bann-
alpern nochmals seine Meinung zu sagen. Dutzendmal sei versichert
worden, das kantonale Werk werde keine höhern Tarife anwenden
als das Luzerner Werk. Doch müßten nun Hergiswil und Stansstad

für den Lichtstrom wieder 40 statt 35 Rp. bezahlen. 60 000 Fr. hätte;

Nidwaiden in den Jahren 1934—37 einsparen können, wenn auch
die übrigen Gemeinden die letzte Offerte des EWLE vor der
Landsgemeinde 1934 angenommen hätten. Der Strom vom kantonalen
Werk komme Nidwaiden jedes Jahr 30 000 Fr. teurer zu stehen als

bei einer Lieferung durch das Luzerner Werk. So müsse das Volk
«den Irrtum von 1934 bezahlen» und «büßen für seinen blinden
Glauben» 2. Dennoch drang im Landrat ein Antrag, die Strompreise
von Hergiswil und Stansstad als Grundlage für die Tarife des EWN
zu benützen, nicht durch. Mit großem Mehr wurde der Vorschlag
der Baukommission gutgeheißen 3.

Neben diesen kantonsinternen Auseinandersetzungen nahm der
Streit um den «Schatz im Roßhimmel» seinen Fortgang. Nachdem
das Bundesgericht am 20. März 1936 die grundsätzliche Konzessionspflicht

des EWLE bejaht hatte, entspann sich eine Diskussion um
den Ümfang dieser Konzession. Das EWLE wollte sie auf die Ableitung

der Aa in den Engelberger Stauweiher beschränken, Nidwaiden
jedoch beharrte auf dem Einbezug des Erlenbaches, obwohl dessen

Wasser dem natürlichen Flußlauf vor der Kantonsgrenze entzogen
wurde 4. In diesem Punkt gab das Bundesgericht dem Kanton Nid-
walden recht. Gleichzeitig aber setzte es den Beginn der Konzessionspflicht

auf den 1. Januar 1933 fest und schloß damit jede Nachfor-

1 UW 43, 29.5.1937
2 UW 49, 19. 6. 1937
3 Prot. LR, 19. 6. 1937; LTB, LNN 143, 21. 6. 1937
4 Prot. LR, 25. 7. 1936
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derung für die Wassernutzung der vergangenen Jahre aus. Das

Bundesgericht verpflichtete den Kanton Nidwaiden, dem EWLE die
Konzession zu erteilen. Keinesfalls dürfe jedoch die Regierung das EWLE
für die entgangenen Gebühren büßen lassen, indem sie nun
unangemessene Konzessionsbedingungen festsetze s.

In einem Revisionsgesuch vertrat der Regierungsrat die Auffassung,

das Problem der Konzessionspflicht vor 1935 sei nicht zur
Diskussion gestanden. Daher möge das Bundesgericht feststellen, daß das

gefällte Urteil die Frage eines finanziellen Ausgleichs für die

Wassernutzung vor 1935 nicht betreffe6. Das Bundesgericht trat jedoch
auf das Gesuch nicht ein 1.

Trotz früher geäußerter Bedenken konnten die Druckleitung recht-
zeitig fertiggestellt und Turbinen und Generatoren montiert werden,
so daß die ganze Anlage in der zweiten Junihälfte zu einer intensiven
Prüfung bereitstand8. Schweren Herzens entschloß man sich, das

Wasser vom Bachbett direkt in den Druckstollen zu leiten, da der
Staudamm auf diesen Termin nicht vollendet werden konnte.
Mit dem Aufstau mußte bis zum 1. September 1937 zugewartet werden,

während die Arbeiten am Lehmkern bis in den Oktober dauerten

9.

Im Monat Juni konnten mit dem EWLE die technischen Belange
für die Übernahme der Verteilleitungen geregelt werden. Dabei kam
es auch zu Gesprächen über eine eventuelle Reservestellung des EWLE
nach dem 1. Juli 1937. Auf die Offerte des Luzerner Werks, 1000
kW Reserveenergie gegen eine jährliche Gebühr von 23 000 Fr. zur
Verfügung zu stellen, trat die Baukommission allerdings nicht ein.

Der Verwaltungsrat des EWLE war an einer Verbindung mit dem

Bannalpwerk interessiert, weil er glaubte, daß «ganz ansehnliche
Einnahmen» zu erwarten seien, «wenn auf Bannalp Wasserverluste
eintreten» sollten 10.

5 BGE vom 18. 6. 1937; LNN, LTB 154, 3. 7. 1937; N2Z 1211, 5. 7. 1937
' EWN 56/9; Gesuch um Erläuterung und Revision des BGE vom 18. 6. 1937,

3. 12. 1937
7 BGE vom 25. 2. 1938

UW, NVB J2, 30. 6. 1937
' Prot. BK, 11. 10. 1937

10 Prot. VR EWLE, 19. 6. 1937

229



Die Betriebsaufnahme des kantonalen Kraftwerks am i. Juli 1937
stand unter einem unglücklichen Stern. Beim Vorbereiten der
Umschaltarbeiten in der Transformatörenstation Hergiswil kam am 27.
Juni der für Nidwaiden zuständige Chefmonteur des EWLE mit
dem Starkstrom in Berührung und wurde sofort getötet11.

Die Baukommission hatte bereits am 12. Juni 1937 beschlossen, eine
offizielle Einweihungsfeier erst im Herbst nach Beendigung der Bauarbeiten
in Aussicht zu nehmen 12.

Das Bannalpwerk bediente vorläufig acht der elf Nidwaldner
Gemeinden, denn neben Beckenried und Emmetten konnte auch En-
netmoos nicht angeschlossen werden. Die Verhandlungen mit dem

Elektrizitätswerk Kerns über den Rückkauf der Verteilanlagen hatten

noch zu keinem Ergebnis geführt. Auf ein Angebot von 94 000
Fr., das Kerns im Mai 1937 unterbreitete, ging die Baukommission
nicht ein 13. Der Kommission lag eine Offerte vor, die eine

Neuerstellung des gesamten Verteilnetzes für 60 000 Fr. anbot. Ein Neubau
konnte in Frage kommen, weil in Ennetmoos weder Gemeinde- noch

Privatverträge bestanden, die eine Rückkaufspflicht enthielten. Da
sich das alte Netz in schlechtem Zustand befinde, wollte die
Baukommission nicht mehr als 30 000 Fr. bezahlen14. Zusätzlich sollte
sich das Obwaldner Werk bereit erklären, Reservestrom an Nidwal-
den zu liefern. Darauf trat aber Kerns nicht ein 1S.

Die Baukommission stellte ein Ultimatum 16 und kündigte hierauf

die Erstellung-eines neuen Netzes an, parallel zum bereits
bestehenden 17. Dies veranlaßte Kerns zu einer Beschwerde an das

EAE 1S. Schließlich reduzierte Kerns sein Angebot auf 61 260 Fr.,
doch die Baukommission wollte nicht weiter als bis 33 000 Fr.
gehen 19. Auch weitere Verhandlungen unter Leitung der Kommission
für elektr. Anlagen führten bis zum Juli 1938 nicht zum Erfolg,
obwohl Ennetmoos seit dem 1. April 1938 durch das EWN versorgt

11 LNN, LTB 149, 28. 6. 1937; NVB, UW 52, 30. 6. 1937
12 Prot. BK, 12. 6. 1937
13 Prot. Büro der BK, 29. 5. 1937
14 Prot. BK, 12. 6. 1937
15 Prot. BK, 8. 7. 1937

" Prot. Büro der BK, 19. 7. 1937

" ABl. 30, 30. 7. 1937
18 LTB 204, 31. 8. 1937

" Prot. BK, 11. 10. 1937
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wurde. Nun entschied sich die Baukommission endgültig für einen
Netzneubau20. Im Dezember 1938 kam es aber durch Vermittlung
der eidg. Schätzungskommission zu einer Einigung. Kerns trat die

Verteilanlagen auf den 31. Dezember 1938 für 27000 Fr. an das

EWN ab 21.

Ein längeres Seilziehen verursachte auch die Übernahme der

Verteilanlagen tier Gemeinde Dallenwil. Dallenwil hatte den Strom vom
EWLE en gros bezogen und das Verteilnetz auf eigene Rechnung
erstellt. Baukosten: 122000 Fr.22. Auf eine Offerte in der Höhe

von 99 000 Fr. trat die Baukommission nicht ein23. Nach einer

gründlichen Bestandesaufnahme bezifferte das EWN den

Schatzungswert des Netzes auf 38—40 000 Fr. Infolge des ziemlich
baufälligen Zustandes müsse nach der Übernahme mit Umbauten von
rund 30 000 Fr. gerechnet werden. Um der finanziell bedrängten
Gemeinde entgegenzukommen, schlug die Baukommission vor, das
Verteilnetz zum Buchwert von 33 joo Fr. zu übernehmen 24. Damit
erklärte sich Dallenwil einverstanden 2S.

Noch im Juli 1937 konnte die Finanzierung des Bannalpwerks
abgeschlossen werden. Der Präsident der Baukommission erachtete

die einbezählten 3,6 Mio. Fr. als genügend, da mit einer Ersparnis von
einigen hunderttausend Franken gegenüber dem Voranschlag gerechnet

werden dürfe 26.

6.2. Auseinandersetzungen um das faktische Monopol

Wer geglaubt hatte, Bundesrat und Bundesgericht hätten nun Ruhe

vor Bannalp, sah sich bald getäuscht. Die heftigsten juristischen
Kämpfe um die Anwendung des faktischen Monopols begannen erst

jetzt. Noch bevor das Bannalpwerk den Betrieb aufnahm, kam"" es

zum Streit mit der Bürgenstockbahn. Diese weigerte sich, den bisher

vom EWLE bedienten Reserveanschluß an das EWN übergehen zu
lassen, da das kantonale Werk keine Gewähr für die Betriebssicher-

20 Prot. BK, 14. 3. 1938; Prot. Büro der BK, 27. 7. 1938
21 Prot. BK, 17. 12. 1938
22 Prot. BK, 8. 7. 1937
23 Prot. BK, 11. 12. 1937
24 Prot. BK, 17. 12. 1938
25 Prot. Büro der BK, 24. 2. 1939
24 Prot. Büro der BK, 19. 7. 1937
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heit der Bahn biete. Um den Anschluß an das EWLE wieder
herzustellen, begann die Bürgenstockbahn mit dem Bau einer Transformatorenstation

im Wechselacher in Stans. Der Regierungsrat verordnete

jedoch die polizeiliche Einstellung des Baus. Dagegen erhob die
Bahn Beschwerde beim Bundesrat1. Hierauf gestattete der

Regierungsrat die Weiterführung des Neubaus unter der Bedingung, daß

die Anlage nur für den Stromexport verwendet werde. Um
trotz allem die ab i. Juli 1937 benötigte Reserveenergie sicherzustellen,

nahm die Bahn einen Notanschluß an das Elektrizitätswerk der
Steinindustrie Rotzloch vor. Mit Hinweis auf das faktische Monopol

forderte am 5. Juli 1937 der Regierungsrat die Steinindustrie
und die Bürgenstockbahn auf, diesen Zusammenschluß innert zwei
Tagen zu entfernen, ansonst die Leitung durch das Personal des EWN
unterbrochen werde. Dies führte zur zweiten Beschwerde der
Bürgenstockbahn an den Bundesrat. Durch eine vorläufige Verfügung
des EJPD vom 10. Juli 1937 kam es zu einem Waffenstillstand2.
Dieses Provisorium sollte trotz der Bitten der Nidwaldner Regierung

um Beschleunigung des Verfahrens3 einige Zeit dauern.
Zunächst holte das EJPD die Berichte des EPED und weiterer betroffener

Amtsstellen ein 4. Dann verfaßte die Bürgenstockbahn eine neue
«zusammenfassende und ergänzte Beschwerde» s. Nach der

Beantwortung dieser Beschwerde durch die Nidwaldner Regierung 6

äusserte sich auch noch das Amt für Verkehr zur Frage der Verkehrssicherheit

der Bürgenstockbahn1. Erst am 20. Januar 1939 konnte
der Bundesrat seinen Entscheid fällen. Er wies alle Beschwerden der

Bürgenstockbahn ab und hob die vorläufige Verfügung vom 10. Juli
1937 auf 8.

Aus dem gleichen Grund wie die Bürgenstockbahn geriet die
Steinindustrie Rotzloch mit den Bestimmungen des faktischen Monopols

1 EWN 4/9; Bürgenstockbahn an EPED, 22. 6. 1937
2 NZZ 1439, 10. 8. 1937 (Die Machtpolitik der Bannalpherren)
3 EWN 54/6; Bürgentockbahn an EJPD, 28. 3. und 14. 7. 1938
4 E 8190 A 3, Bd. 10; EJPD an EPED, j. n. 1937; EAE an EPED, 3. 12. 1937;

Starkstrominspektorat an EPED, 24. 2. 1938; Kommission für elektr. Anlagen
an EPED, 26. 3. 1938

5 EWN 55/2; Bürgenstockbahn an EPED, 11. 7. 1938

' E 8190 A 3, Bd. 10; RR an EJPD, 20. 8. 1938
7 ebd.; Amt für Verkehr an EJPD, 21. 9. 1938
8 BRE vom 20. 1. 1939
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Die Ereignisse rings um «Bannalp» waren jahrelang ein beliebtes Sujet für die
Fasnachtsumzüge in der Stadt Luzern. Hier ein Fasnachtswagen aus dem Jahre 19J6.
Rechts außen steht ein Geistlicher, neben ihm ein Magistrat, dahinter ein Mmeur mit

Helm und einige Bauarbeiter.



Aus dem Nebelspalter Nr. 40 vom 1. Oktober 1937.



Die Landammänner Christen (vorne, mit Wünschelrute) und Joller betätigen sich
auf Bannalp als «Wasserscbmecker».



Abdichtungsarbeiten an der Felsverwerfung in der Nähe des Staudammes. Um die
Oberfläche abzudichten., wird Zement in die Felsritzen gespritzt (siehe S. 223).



in Konflikt. Auch sie suchte nach dem i. Juli 1937 den Anschluß an
das EWLE wieder herzustellen. Zu diesem Zweck erwarb sie von der

Genossenkorporation Stans eine Parzelle Land im Galgenried 9 und
baute darauf eine Freiluft-Transformatorenstation. Die Verbindung
mit dem EWLE konnte nur durch Uberqueren der Rotzlochstraße
bewerkstelligt werden. Dagegen erhob der Regierungsrat jedoch
Einspruch und drohte mit Unterbrechen der Leitung10. Dies ver-
anlaßte die Steinindustrie, beim Bundesrat Beschwerde zu führen11.
Nachdem der Bundesrat der Beschwerde vorerst aufschiebende
Wirkung zuerkannt hatte12, wies er sie am 8. September 1938 als

unbegründet ab 13. Eine Wiedererwägung und ein zweites Gesuch um eine

provisorische Verfügung lehnte der Bundesrat ebenfalls ab 14.

Als die Steinindustrie nach dem Entscheid vom 8. September
1938 den Zusammenschluß mit dem EWLE nicht aufhob, machte
der Regierungsrat seine Drohung wahr: Am 19. September 1938
ließ er die Verbindung zwischen Rotzloch und EWLE im Galgenried

unterbrechen 1S. Damit fiel auch der Anschluß des EWLE an
das EW Kerns dahin. Seit dem Ubergang des Verteilnetzes an Nid-
walden hatte nämlich das EW Kerns seinen Reservestrom vom EWLE
über das Netz der Steinindustrie bezogen. Auf die nach der
Unterbrechung eingetroffenen Proteste hin16 beschloß Bundesrat Pilet-
Golaz, auf den 28. September 1938 eine «Konferenz über die
Differenzen auf dem Gebiete der Elektrizitätsversorgung des Kantons
Nidwaiden» einzuberufen. ~

An dieser Besprechung in Bern nahmen Vertreter der Kommission für
elektrische Anlagen, des EAE, des Starkstrominspektorats, der eidg.
Justizabteilung und des EPED teil. Das Gespräch drehte sich vor allem um die
unklare Rechtslage. Auf die eingereichten Proteste konnte der Bundesrat

nicht eintreten, da er über «kein allgemeines und unbeschränktes Inter-

» LTB 204, 31. 8. 1937; UW 71, 4. 9. 1937
10 EWN 54/4; RR an Steinindustrie, 2. 5. 1938
11 E 8190 A 3, Bd. 10; Steinindustrie an EJPD, 14. 5. 1938
13 BRE vom 17. 6. 1938
13 BRE vom 8. 9. 1938
14 BRE vom 14. 7. 1939
15 BGE vom 25. 6. 1943
16 Laut einer Aktennotiz des EPED vom 27. 9. 1928 trafen Proteste des EWLE

und Frey-Fürsts ein, doch keine «rechtlich formulierte und begründete Eingabe».

(Handakten BR Pilet-Golaz, Bd. 16).
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ventionsrecht» verfüge. Insbesondere dürfe er nicht in die Befugnisse der
Kantone eingreifen. Die betroffenen Unternehmen sollten zunächst ein
Gutachten eines anerkannten Rechtsgelehrten einholen und hierauf genau
formulierte Klagen an den Bundesrat oder das Bundesgericht einreichen. Auf
allgemeine Beschwerden könne nicht eingetreten werden ,7.

Gleich nach dieser Konferenz forderte das Starkstrominspekto-
rat die Baukommission auf, die unterbrochenen Leitungen wieder
instand zu stellen18. Davon wollte aber die Kommission nichts
wissen 19.

Am 15. Oktober 1938 bat das EWLE den Bundesrat um eine

sofortige Intervention, da «Landesstatthalter Christen mit der
demnächstigen gewaltsamen Unterbrechung» der Hochspannungsleitung
Obermatt-Luzern gedroht habe20. In einer zweiten Eingabe wurde
präzisiert, die Nidwaldner Regierung habe dem EWLE mitteilen
lassen, sie werde sämtliche 12 Drähte der Hochspannungsleitung
Obermatt-Luzern herunterschneiden» lassen, wenn sich das Luzerner
Werk nicht füge. Der Nidwaldner Regierungsrat betrachte sich hie-

zu als ermächtigt, da der Bundesrat gegen frühere Leitungsunterbrechungen

nicht eingeschritten sei21.

Wie zu erwarten war, kam es auch mit der Besitzerin des dritten
Privatwerks^ der Schuhfabrik Buochs, zu Meinungsverschiedenheiten.

T)iese nahm im Juli 1937 einen neuen Abonnenten in ihr Netz
auf. Der Anschluß geschah zwar auf privatem Grund, doch

überquerte die Zuleitung in einiger Entfernung die Kantonsstraße. Die
Regierung machte die Schuhfabrik auf das Monopolgesetz vom 28.

April 193 j aufmerksam, das den Stromverkauf nur im bisherigen
Umfange erlaube 22. Noch vor der Aufforderung des Regierungsrates,

den Anschluß innert drei Tagen zu entfernen23, richtete die
Schuhfabrik Beschwerden an den Bundesrat und an das Bundesgericht

24. Ohne den Entscheid über das Gesuch um eine vorsorgliche

17 ebd.; Konferenzprotokoll vom 28. 9. 1938; E 8190 A 3, Bd. 10; EPED an
EWLE, 30. 9. 1938

'• E 8190 A 3, Bd. 10; Starkstrominspektorat an BK, 29. 9. und 5. 10. 1938

" ebd.; BK an Starkstrominspektorat, 3. und 10. 10. 1938
20 Handakten BR Pilet-Golaz, Bd. 16; EWLE an BR Pilet-Golaz, 15. 10. 1938
21 ebd.; EWLE an BR Pilet-Golaz, 26. 10. 1938
22 EWN 53/7; RR an Schuhfabrik, 22. 7. 1937
23 ebd.; RR an Schuhfabrik, 2. 8. 1937
24 EWN 53/6; Schuhfabrik an EJPD, 30. 7. 1937
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Verfügung abzuwarten, teilten Landammann und Landesstatthalter
der Schuhfabrik am 24. August 1937 mit, die Leitung werde am
nächsten Tag unterbrochen 2S.

«In Begleitung zweier Kantonspolizisten traf dann auch am 27. August
der Chefmonteur des nidwaldnischen kantonalen Elektrizitätswerkes in
Buochs ein. Ohne Begrüßung des Werkes der Schuhfabrik Buochs hat dieser

dann, polizeilich bewacht, die beim Dorfplatz stehende Stange des

Buochser Werkes bestiegen und den Kabelanschluß von den Freileitungsdrähten

abgeschnitten»

Einen Monat später lehnte das Bundesgericht das Gesuch um eine

vorsorgliche Verfügung ab21. Die Beschwerden selber wurden
sowohl vom Bundesrat28 wie auch vom Bundesgericht29 als unbegründet

abgewiesen.
Die im Spätsommer 1937 gegenüber den Privatwerken angedrohten

oder ausgeführten Maßnahmen führten in gewissen Zeitungen zu
einem eigentlichen Aufschrei gegen das Vorgehen des Regierungsrates

mit Titeln wie «Ein Gewaltakt der Nidwaldner Regierung» 30

oder «Ein Gewaltstreich der Bannalpherren» 31. Ein Einsender
verstieg sich gar zur Behauptung, Nidwaiden sei ein «autoritär verwalteter

Führerstaat», in dem Gesetze je nach Belieben angewendet wür~
den. Als Grundsatz gelte dabei:

«Was Christen will und Joller spricht,
das tue gern und schimpfe nicht!» 32

Diese Angriffe riefen einer Entgegnung des Regierungsrates. Seit
über drei Jahren versuche man, «durch Aufzählung aller Art von
Schauergeschichten und durch krasseste Entstellung der Tatsachen»
den Bau und die Finanzierung des Bannalpwerks zu hintertreiben.
Der Regierungsrat hätte ein eigenes Departement zur Beantwortung
aller Angriffe einrichten müssen. Dem Kanton habe man 29 Prozesse

25 ebd.; RR an Schuhfabrik, 24. 8. 1937
24 LTB 204, 31. 8. 1937
27 BGE vom 29. 9. 1937
28 BRE vom 4. Ii. 1937
29 BGE vom 2j. 2. 1938
30 LTB 204, 31. 8. 1937
31 NZZ 1566, 1. 9. 1937
32 LTB 198, 24. 8. 1937
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aufgezwungen, die jedoch alle zugunsten Nidwaldens entschieden worden

seien. Nach der Betriebsaufnahme habe ein neuer Kampf um die

Anwendung des faktischen Monopols begonnen, hinter dem nichts
anderes stecke «als beleidigter Ehrgeiz oder wirtschaftliche
Interessenpolitik». Dies könne den Regierungsrat aber nicht davon abhalten,

«den vom Volke an der Landsgemeinde erlassenen Gesetzen mit
allem Nachdruck volle Geltung zu verschaffen» 33.

Diese Erklärung des Regierungsrates vermochte keine Beruhigung
herbeizuführen. Als Antwport darauf machte in einigen Zeitungen
ein Artikel die Runde, der mit der Nidwaldner Regierung noch schärfer

ins Gericht ging. Sie habe die bisherigen Lichtstrompreise des

EWLE um 14 % erhöht, obwohl man dem Nidwaldner Volk vorher

«hundertfach» billige Strompreise versprochen habe. Von den
zahlreichen Verfahren gegen den Kanton Nidwaiden sei zumindest
das faktische Monopol zu Ungunsten der Regierung entschieden worden.

Trotzdem habe sie sich zu «unerhörten Ubergriffen» gegen die
bestehenden Privatwerke verleiten lassen 34.

Eine Einsendung an die LNN verteidigte hierauf den Standpunkt
des Regierungsrates. Das EWLE habe schon den Lichtpreis von 40
Rp. nur als Kampfmaßnahme gegen die Bestrebungen zur Eigenversorgung

angeboten. Durch noch günstigere Tarife für Hergiswil und
Stansstad sei dann vom Werk der letzte Trumpf vor der Landsgemeinde

1934 ausgespielt worden. Die Behauptung, der Entscheid
über das faktische Monopol sei zu Ungunsten Nidwaldens ausgefallen,

werde durch den Anschluß der beiden widerspenstigen Gemeinden

widerlegt. Der bisherige Besitz der Privatwerke bleibe unangetastet.

Das Monopolgesetz verbiete ihnen einzig, neue Anschlüsse an
ihre Netze vorzunehmen 3S.

Zur Wehr gegen unberechtigte Angriffe auf seine Person setzte
sich etwas später auch Prof. Ruck. Immer wieder war in den
Presseberichten die Rede vom «deutschen Rechtsprofessor». In einer persönlichen

Erklärung, die im Nidwaldner Volksblatt erschien, wies Ruck
auf seine 2 5-jährige Tätigkeit als Professor für schweizerisches Recht

33 ABl. 37, 17. 9. 1937; LNN 219, 17. 9. 1937, VL 218, 16. 9. 1937 usw. — Die
Erklärung wurde von der Standeskanzlei an ca. 80 Zeitungen der deutschen
Schweiz gesandt.

34 LNN 225, 24. 9. 1937; VL 231, 1. 10. 1937; UW 80, 6. 10. 1937
35 LNN 236, 8. 10. 1937; NVB 82, 13. 10. 1937
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